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KUNDEN-Information 

 

 
 
 

Hinweise zur Entsorgung von 

Vorgemischten festen und pastösen 

Abfällen (Sonderabfallverbrennung) 
 

 

Unter „Vorgemischte Abfälle“ wird ein weitgehend homogenisiertes 
Abfallgemisch verstanden. Die Annahme erfolgt unter AVV 19 02 04  

(vorgemischte Abfälle, die wenigstens einen gefährlichen Abfall ent-
halten). 

Aus Gründen des Arbeitsschutzes und der Anlagensicherheit ist 

zu gewährleisten, dass der Abfall keine staubenden, 
krebserregenden, ätzenden, brandfördernde oder giftige Stoffe 
freisetzen kann. 

 

Des weitern sind ausgeschlossen: 

 

� flüssige brennbare Abfälle in Gebinden (z.B. Altlacke und 
Altfarben) 

� brennbare Lösungsmittel, ausgenommen diese sind 
anhaftend bzw. eingebunden 

� radioaktive Substanzen 

� infektiöse Abfälle 
� stark geruchsintensive Abfälle 

� Chemikalien, Pflanzenschutzmittel, Peroxide, Sprengstoffe 

oder Druckgasbehälter 
� Unzerkleinerbare Materialien wie z.B. Stahlkugeln, 

Hydraulikblöcke und -Flansche, Kupplungen, Steine oder 

Betonbrocken  
 
Die Abfälle sollten in der Regel zur direkten Übergabe in den Bunker 
eine Kantenlänge von maximal 40 cm einhalten. 
 
Vorgemischte Abfälle, mit einer Kantenlänge >40 cm müssen über eine 
Rotorschere zerkleinert werden. Hierbei wird Ihnen der Shredder-
aufwand gesondert in Rechnung gestellt. 
 
Abweichungen von diesen Annahmebedingungen müssen vorab mit GSB 
vereinbart werden. 
 
Bei Fragen steht Ihnen unser Vertrieb unter der Telefonnummer 

08453/91-241 gerne zur Verfügung. 
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